
Zählersetzkosten der  
TWL Metering GmbH im Netzgebiet 
 
Ludwigshafen gültig ab 01.07.2020 

TWL Metering GmbH ist von TWL AG und TWL Netze GmbH beauftragt Zähler bei 
Neuanlagen und Wiedersetzungen in den Anlagen aus den jeweiligen Sparten Strom, Gas, 
Wasser und Wärme zu setzen.  
 
Voraussetzung für das Setzen der/des Zähler/s ist die uns vorliegende vollständig 
ausgefüllte Fertigstellungsanzeige der jeweiligen Sparte, die von einem konzessionierten 
Installateur ausgefüllt werden muss und über TWL AG (Abt. TAG – Prüfmeister) an TWL 
Metering GmbH gesendet wird. Direkte Beauftragungen werden nicht durchgeführt. 
 
Zähler der Sparten Gas, Wasser und Wärme werden in Summe als Rohrmedien betrachtet. 
Somit wird bei Rohrmedien nur einmal der Preis inkl. Anfahrt gerechnet, sofern auch nur 
eine Anfahrt erforderlich ist.  
 
 
Diese Zählersetzkosten werden wie folgt berechnet: 
 
1. Im Bereich der SLP Kunden (Tarifkunden) 
 

SLP 
 

Sparte 
 

Zählersetzkosten 
beim 
ersten Zähler 
(inkl. An und Abfahrt) 
 

jeder weitere Zähler 
(ohne separate 
Anfahrt) 
 

Strom 147,22 € * 36,80 €* 

Gas 147,22 € * 36,80 € * 

Wasser 147,22 € * 

Wärme 147,22 € * 
*Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer. Bruttopreise gelten für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020. Hier gilt der Umsatzsteuersatz von 16%. Ab dem 01.01.2021 gilt der Umsatz-steuersatz 
von 19%, sodass sich ab diesem Zeitpunkt höhere Bruttopreise ergeben werden. 
 

 
2. Im Bereich der RLM Kunden (Sondervertragskunden) 
 

RLM 
 

Sparte 
 

Zählersetzkosten 
beim 
ersten Zähler 
(inkl. An und Abfahrt) 

jeder weitere Zähler 
(ohne separate 
Anfahrt) 
 

Strom 229,30 €* 229,30 €* 

Gas 229,30 €* 73,61 €* 

Wasser 229,30 €* 

Wärme 229,30 €* 
*Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer Bruttopreise gelten für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2020. Hier gilt der Umsatzsteuersatz von 16%. Ab dem 01.01.2021 gilt der Umsatz-steuersatz 
von 19%, sodass sich ab diesem Zeitpunkt höhere Bruttopreise ergeben werden. 
 
 
3. Vergebliche Anfahrten bei Nichteinhaltung der Termine durch den Kunden oder bei 
Mängel in der Anlage die einen Einbau unmöglich machen, wird ein Pauschalbetrag in Höhe 
von 100€ netto abgerechnet. 
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